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§ein Mitglied der Gesellschaft M' f sich einetz

von der Oberdirekzion ihm zutheilten Rolls

entziehen ; die Direkzion wiM zwar den mög ?

lichsten Bedacht nehmen , jedös Mitglied in sein
ihm angemessenes Fach zu/setzen , allein da dies

nicht immev seyn kann , - so ist Jedermann ver¬

bunden , auch ausser seMem Fach , andere Rol¬

len zu übernehmen . Wbevhaupt muß aber je¬
de Rolle gut memorirch und zu Zufriedenheit

deß Publikums dargestellt werden ; wer dagegen

händelt , und aus Nachlässigkeit seine Rolle ver¬

dirbt , wird sich der strGgsten Verantwortung

unterziehen . Eines jeden Mitglieds vorher ge¬

prüfte Talente , und Geistes - Kräfte sind in die ?

sem Punkte die Richtschnur »

2 .

Jedermann hat zur angesetzten Stunde

pünktlich bey der Probe zu erscheinen . Wer um
ei -



eins Viertel Stunde zu spat kommt , bezahlt er¬
neu Gulden , fürwins halbe Stunde zwey Gul¬
den , und wer gar nicht erscheint , den vierte «

Theil seines - -

Dasselbe gilt von den Leseproben , Key
welchen jedes Mitglied seine Rolls genau zu
scceutuiren hat , damit man hört , oss . es nicht
irrig , und fehlerhaft ciecizmlrs ; überhaupt aber

muß die äußerste Stille herrschen - ; der Ruhe¬
störer bezahlt für jeden Fehler, . einen Gulden .

Die Hauptprobe muß mit alter Pünkt¬
lichkeit und Ordnung , wie die - wirkliche Vor¬

stellung gehalten werden . Niemand darf auf
dem Innern der Bühne stehen , der nicht selbst
darauf zu thun hat , denjenigen ausgenommen ,
der von der viraÄion beauftragt ist , das Stück
in die Scene zu setzen . Mder verabredet mit
den Mitspielenden die zwecDraßigen Stellungen .
Wer zu seiner Scene gerufen ^ werden muß , be¬
zahlt Zo kr. bey der wirklichen . Vorstellung ei¬
nen Gulden . Wer aber die General - Probe
versäumt , und hat er auch die kleinste Rolle ,
bezahlt die Hälfte seiner 6s §e . Eben so-be¬
zahlt jener , der einen Fehler gegen dis JMrsion



z'> B. dubH unrechtes Mzehen sLey Austxrten ,

begeht , eindn Gulden -

Wenn jemand durch Krankheit verhin¬

dert wird , seine schuldigen Dienste zu leisten ,

Nuß er solches schriftlich dem Regisseur melden ,

und ein ^ttsü - rt vorn Herrn Theatralmedikus

oder ObrrmxuZ zur Bekräftigung beylegen ; sonst

wird auf sein Vorgeben nicht geachtet . Eben

so muß er die Wisdergenesung schriftlich anzei¬

gen . Wer diese Anzeige vorsetzlich verspätet ,

verliert dk Hückste seines Wschen - ' GsFs ^ . «. k

Wer bey der wirklichen Vorstellung ei¬

nen ganzen Auftritt versäumt , oder Ursache ist ,

daß nicht zur bestimmten Zeit angefangen wer¬

den kann , bezahlt -de-n-vi -erten Theil seiner Wo¬

chen - Eben so derjenige , der im 2ten ,

Atm, tften oder Ztenzu thun hat , und nicht
vor dem Schlüsse des vorhergehenden ^ Äes in

der Vsrcierobs , oder auf dem Theater ist . Wer
aber das Stück ganz versäumst , der hat eins

vierwochentliche Arreststrafe zu erwarten . Ist
die Rolle aber unbedeutend , und es gelingst
daß die Versaumuug dem Publikum unbekannt



bleibt , so bezahlt ' der Fehlende die Hälfte sei¬
ner Wochen -

'

7 .

Ein jedes Mitglied enthalte sich alles

unschicklichen LxtemxoxirenZ , pnd unsittlichen
Theaterspiels . Kern Schauspieler darf in sei¬
ner Rolle willkührliche Veränderungen , Abkür¬

zungen , oder Zusätze machen . Kein Sänger -
oder Sängerinn darf ohne ausdrückliche Er¬
laubniß der OirsÄlon Hoien oder Scenen weg¬
lassen , oder andere dafür einlegen . Der feh¬
lende Theil bezahlt Z fi . Straft . Auch darf
ohne Einwilligung der OlreÄion keine Rolls
vertauschet werden , widrigens verlieren beyde
Theile die Hälfte der Wochen - 6s § s .

8 »

Außer demjenigen , den die vi ' rsÄisn zum
Arrangement eines Stückes , oder Oper authori -
siret , hat Niemand zu corriAsren ; wer etwas
besser einzusehen glaubt , erinnert es demselben
in der Stille , und ohne Beleidigung ; wer sich
aber seinen Angaben widersetzt , unanständige
Antworten gibt , oder eigenmächtig Anordnun¬

gen trift , zahlt den vierten Theil seiner Wo¬

chen - bsM , bey wiederhMttm Ereignungsfqlle
die Hälfte^ - ^



Kein SchaüHieler , nur der Ingpic ' snt
darf zum Anfange des Stücks - oder des Aktes
das Zeichen Men .

IO .

Dem Schauspieler ist es Pflicht , vor dem
Anfange des Stücks sich um seine Requisiten zu
bekümmern . Fehlt ihsir bey der Vorstellung etwas

z. B. Briefi , Börse , Dolche , Portrait ?c. rc. so
bezahlt er zwey Gulden .

r

Jeder ist verbunden sich seiner Rolle ge¬
mäß reinlich , und nach der Vorschrift zu kleiden .

Bey fremdem Costüme aber hat jeder Schauspie¬
ler und Schauspielerinn bey einer Rolle immer
das nämliche Kleid anzuziehen , welches von der
Direktion Herbeygeschäft wird . Auch darf kei¬

nes eine willkührliche Aenderung daran vorneh¬
men . Wer durch eigene Schuld ein Kleid der

Direktion beschädigt , hat den Schaden zu er¬

setzen . Derjenige , der unreinlich in Haaren ,
Kleidern oder Schuhen die Bühne betritt , be¬

zahlt den vierten Theils seiner wöchentlichen
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12 .

Wer wahrend der Vorstellung eines Stü -

Ms hinter den Flügeln , oder während dem

Zwischenakte hinter dem ersten Vorhangs so laut

redet , lacht , singt , oder scherzet , daß es das

Publikum hört , oder die Spielenden stört , be¬

zahlt einen/Gulden .

Das Selbstgefühl des Künstlers , das aus
dem reinen Bewußtseyn seines Werthes ent¬

springt , verpflichtet ihn zur ehrenden Achtung
seines OolleZen . Wer daher bey Proben , oder

Vorstellungen in der Garderobe , oder auf dem
Theater Streit erregt , wodurch er den Schau¬
spieler in der nöthigen Ruhe stört , zahlt Z Gul¬
den .

Das Räsonniren an öffentlichen Orten ,
über den Werth der Stücke , vor ihrer Auffüh¬

rung , über Röllenvertheilung , oder über Mit¬

glieder der Gesellschaft ist bey Verlust einer hal¬
ben Wochen - verbothen . Bey wiederhol¬
ten Fallen hat der Mbertreter eine noch schärfere
Ahndung zu erwarten .



15 .

Niemand darf mehr als eins Person zu
seinen Bedienung auf das Theater nehmen , »ich
diese darf keinem Spielenden im Wege stehen ,
oder zwischen den Coulissen Platz nehmen ; alle

übrigen , selbst Anverwandte werden von den

Inspicisuten abgewiesen , und niemand darf da¬

gegen Einwendungen machen , widrigenfalls be¬

zahlt er zwey Gulden . Unter derselben Strafe
darf kein Kind , welches nicht im Stücke zu thun

hat , auf das Theater oder in die Garderoben

gebracht werden .

16 .

Niemand darf ohne Anzeige und aus¬

drückliche Erlaubniß der OireAIon auf eine

Zeit von zwölf Stunden außer die Linien ge¬
hen ; bey Strafe des vierten Theils seiner
Jeder ist auch unter derselben Strafe verbun¬

den , an allen ' Tagen , wann gespielt wird , in

seinem Hause die Nachricht zu lassen , wo er un¬

gefähr zu treffen sey.

17 -

Jeder hat söine Rollen , und Sing - Parte
in Acht zu nehmen - , um selbe bey der Abforde -
pung reinlich und gctnz zurückstellen zu können ,

wi -X



widrigenfalls selbe durch eine gute leserliche Ab¬

schrift ersetzt werden müßen . — Dahin gehört
such d- s richtige AblMerung der R. squi8lkea .
Wer ein Requisit vMiert , oder zerbricht , muß
den Werth deffelMi ersetzen .

18 .

Der Schauspieler Halts es nicht für Krän¬

kung , wenn die Direktion mit Rollen wechselt ,
oder eine von dem einen schon gespielte Rolle ei¬

nen andern , zucheilt , da Erfahrung und Uiber -

zeigung lehrt , daß man in einer Sache vov -

tveflich,p und sehr mittelmäßig in der andern

seyn kchrnr. -

IA .

An den Garderoben muß Reinlichkeit
herrschen ; daher ist Schuheputzen , Kleiderausklo -

pfen , und Einpudern bey Strafe eines Gulden

verbothen . Auch darf Niemandt weder vor An¬

fang des Stücks § noch in den Zwischenakten sich
in den Garderoben aufhalten , der nicht zum
Schauspieler oder Sangerpersonale gehört .

Jedes Mitglied ist verpflichtet , an dem von
der vireLIon angewiesenen Platz auf der Gallerie «
pher xeitsrrs sich ruhig und sittsam zu verbal -



reu , ,utt nicht durch lautes Plaudern , oder Geläch¬
ter die Spielenden sowohl , als das aufmerkfa -
me Publikum zu stören ; das bey den Mitglie¬
dern so unschicklich^Äpplaudiren, Zischen , oder

i wohl gar Schimpfen , ist auf das strengste verbo¬

then . Der in diesen Falle » Betretens bezahlt
zwey Gulden .

21 .

. Der Schauspieler , der den ersten Liebha¬
ber , oder Unst die Hauptrolle im Stücke hat ,

ist für den folgenden Tag zu annonciren schuldig .

Wbrrgens verDht es sich von selbst , daß

^ in solchen Fallen , stvo eine Polizey - Uebertre -

tung eintritt , die An diesen Vorschriften und

Gesetzen enthaltenen Strafen jene gesetzliche

Strafen nicht arHeben können , welche auf je¬

ne llebertretzmAkn gesetzt sind .

2Z .

Die LMgehsüben Strafgelder werden in

die Theatral Armen - Kassa abgeliefert .

t Wien den iken May 1806 .

Peter ^ Freyherr von Brau ? ! -
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